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Allgemeine Nutzungsbedingungen für das 
Ausleihsystem der Medientechnikausleihe des 
OTL an der HTWG Konstanz 
 
 
 
§1 Geltungsbereich 
 
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten 
für alle Ausleihvorgänge von Medientechnik, die 
über das Ausleihsystem (Medientechnikausleihe) 
unter https://www.htwg-konstanz.de/hoch-
schule/einrichtungen/open-teaching-lab/open-ser-
vices/medientechnikausleihe durchgeführt wer-
den. 
 
§2 Nutzungsberechtigte 
 
(1) Nutzungs- bzw. ausleihberechtigt sind alle 
Lehrenden, Lehrbeauftragte und Mitarbeitende 
der HTWG Konstanz. 
(2) Voraussetzung ist eine funktionierende Hoch-
schul-E-Mail-Adresse und eine validierte ZACK-
Karte. 
(3) Das Ausleihsystem darf ausschließlich für 
hochschulbezogene Projekte und Zwecke ge-
nutzt werden. 
(4) Die Ausleihe ist für die Nutzungsberechtigten 
der HTWG Konstanz kostenfrei.  
 
§3 Ausleihvorgang 
 
(1) Die Buchung der Medientechnik erfolgt online 
über das dafür vorgesehene Buchungssystem 
auf der Website des Open Teaching Lab der 
HTWG Konstanz. Das Buchungsformular ist von 
den Ausleihenden vollständig auszufüllen. 
(2) Die Ausleihenden müssen die reservierte Me-
dientechnik selbstständig in dem Raum F007 ab-
holen und vor Ende der Leihfrist dort an der vor-
gesehenen Stelle zurückbringen.  
 
§4 Leihfrist und Verlängerung 
 
(1) Die Standardleihfrist beträgt 7 Tage nach Bu-
chung der Ausleihe. Eine Verlängerung ist vor 
Ablauf der Leihfrist möglich, sofern die betref-
fende Medientechnik nicht bereits anderweitig re-
serviert (Vormerkung) wurde. 
(2) Anträge auf Verlängerung müssen mindes-
tens einen Tag vor Ablauf der ursprünglichen 
Leihfrist per E-Mail/Buchungsseite gestellt wer-
den. 
(3) Maximal können bis zu 3 Verlängerungen be-
antragt werden und folglich kann die maximale 
Leihfrist auf insgesamt 1 Monat verlängert wer-
den.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§5 Pflichten des Nutzenden  
 
(1) Der Ausleihende verpflichtet sich, die ausge-
liehene Medientechnik sorgsam zu behandeln  
und nur für den vereinbarten Zweck zu verwen-
den. Soweit die ausgeliehene Medientechnik un-
vollständig oder defekt sein sollte, informieren die 
Nutzenden die für die Medientechnikausleihe zu-
ständige Person umgehend.  
(2) Die Medientechnik ist in dem Zustand zurück-
zugeben, in dem sie erhalten wurde. Hiervon ab-
gesehen ist die normale Abnutzung durch sach-
gemäße Nutzung. 
(3) Bei Verlust oder Beschädigung kann der Nut-
zende für die Wiederbeschaffung oder Reparatur 
in Anspruch genommen werden.  
(4) Die Medientechnik darf nicht an Dritte weiter-
gegeben werden. 
 
§6 Haftung 
 
(1) Die HTWG Konstanz haftet nicht für Schäden, 
die durch die Nutzung der ausgeliehenen Medi-
entechnik entstehen, es sei denn, der Schaden 
wurde durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verursacht. 
(2) Für Datenverluste oder -schäden übernimmt 
die HTWG Konstanz keine Haftung. 
 
§7 Rückgabe 
 
(1) Die Rückgabe erfolgt selbständig und fristge-
recht in dem Raum F007 und wird anschließend 
in dem Buchungssystem dokumentiert.  
(2) Bei nicht fristgerechter Rückgabe kann eine 
Mahnung erfolgen. 
 
§8 Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 
 
Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen 
können zum temporären oder dauerhaften Aus-
schluss von der Nutzung der Medientechnikaus-
leihe führen. 
 
§9 Schlussbestimmungen 
 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Nut-
zungsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nut-
zungsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. 
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